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Revisionsbericht KVG Revision 2020 0.10.5

Die Venryaltungsrevisionen AG, Dielsdorf, erstattete am 28. Mai 2020 Bericht
über die vom 25. bis 28. Mai 2020 bei der Stadtven¡øaltung Opfikon durchge-
führte Revision im Bereich der KVG-Prämienverbilligung der Stadt Opfikon. Der
Bericht wurde dem Bezirksrat und der Rechnungsprüfungskommission direkt
zugestellt.

Dem Revisionsbericht kann Folgendes entnommen werden

1. Prüfungsbestätigung

Es wird bestätigt, dass die revidierten Abrechnungen mit den massgebenden
Bestimmungen, insbesondere mit den Leitfäden der Gesundheítsdirektion zur
Abrechnung der Prämienübernahme, grundsätzlich konform sind. Es wird emp-
fohlen, die revidierte Abrechnung zu genehmigen.

2. Erläuterungen zu den Revisionsergebnissen

Zu den Hinweisen und Empfehlungen im Revisionsbericht nimmt die Sozialab-
teilung Opfikon wie folgt Stellung:

2.1 Prüfung Nr. 206
ln einem Fall wurde die ausbezahlte Miete statt auf dem Mietzinskonto auf dem
KVG-Konto belastet. ln einem Fall wurden die Kosten für eine Zusatzversiche-
rung statt im Grundbedarf auf dem KVG-Konto belastet (Revisionsbericht, Bei-
lage 1, 206).

Die entsprechenden Korrekturen werden mit der nächsten KVG-Abrechnung
verrechnet.

2.2 Prüfung Nr.212
Die Venrualtungsrevisionen AG weist darauf hin, dass in einigen Fällen die IPV
nicht korrekt berücksichtigt wurde (Revísionsbericht, Beilage 1, 212).

Die entsprechenden Korrekturen werden mit der nächsten KVG-Abrechnung
verrechnet.

Auf Antrag der Sozialvorsteherin
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1. Der Revisíonsbericht der Verwaltungsrevisionen AG, Dielsdorf, vom 28. Mai
2020, wird gemäss Enruägungen zur Kenntnis genommen.

2. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.
S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit möglich, beizulegen.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 81B0 Bülach
- SVA Zürich, Bereich Zusatzleistungen, Röntgenstrasse 17,8087 Zürich
- Ven¡valtungsrevisionen AG, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf
- Sozialbehörde
- Rech n ungsprüfungskomm ission
- Finanzen und Liegenschaften
- Sozialabteilung
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